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Einleitung
Der Betriebsrat ist als Organ der Betriebsverfassung, wie sie im Betriebsver-

fassungsgesetz von 1972 Gestalt gefunden hat, wesentlicher Bestandteil und
Gestalter des Wirtschaftslebens in vielen Klein- und Großbetrieben.

Bekanntlich steht das einzelne Betriebsratsmitglied dem Arbeitgeber dabei in
einer Doppelrolle) gegenüber -in seiner Stellung als gewählter Funktionär der
Betriebsverfassung als "der Betriebsrat" oder Bestandteil eines mehrköpfigen
Betriebsrats und andererseits als arbeitsvertraglich verpflichteter Arbeitnehmer
im Betrieb.

Als solches agiert das Betriebsratsmitglied nicht allein im "Normalzustand"
betrieblichen Arbeitsfriedens, sondern es hat sein Amt auch im Arbeitskampf
wahrzunehmen. Der Arbeitskampf ist dabei kein sehr seltener und daher zu ver-
nachlässigender Zustand in vielen Betrieben. Dieses ergibt sich schon aus dem
Umstand, daß Arbeitskämpfe als klassische Instrumente der Interessenvertre-
tung im Rahmen der kollektiven Tarifautonomie einer demokratischen und ka-
pitalistischen Wirtschafts- und Arbeitsverfassung zu bewerten sind2. Auch die
Statistiken sprechen da eine deutliche Sprache. Obgleich die Bundesrepublik
Deutschland im internationalen Vergleich als wirtschaftsfriedliches Land gelten
kann3, kam es allein im Jahr 1994 zu Streiks und Aussperrungen mit insgesamt
400676 beteiligten Arbeitnehmern und 229436 verlorenen Arbeitstagen4. Die
Zahl von 868 betroffenen Betrieben5 macht die Relevanz dieses Phänomens für
den Betriebsrat in der Bundesrepublik Deutschland deutlich.

Ebensowenig wie das Recht der Arbeitskämpfe hat die Rechtsstellung des Be-
triebsrats im Arbeitskampf, d.h. seine Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer
und Amtsträger bei Kampfhandlungen im Betrieb, ihren Niederschlag in einem
geschlossenen System von Rechtsnormen gefunden. Gemeinhin beherrscht die
Rechtswissenschaft die Überzeugung, Arbeitskampfrecht sei Richterrecht6. Das
Verhältnis des Betriebsrats zum Arbeitskampf ist nur in § 74 Abs.2 BetrVG

I Reuter, AuR 1973, S. ; Germelmann, Betriebsfrieden, S. 98; D/K/K-Berg, § 74 Rn. ISa.;

GK-Kreutz, § 74 Rn. 55
2 Spode/Volkmann/Morsch/Hudemann-Spode, S.93
3 Zöllner/Loritz, § 39 VI

4 Statistisches Jahrbuch rur das Ausland 1998, S.251
S Statistisches Jahrbuch flic das Ausland 1998, a.a.O.
0 Söllner, S.85; zum Vorschlag eines Gesetzes zur Regelung kollektiver Arbeitskontlikte siehe

Birk/Konzen/Löwischffh. Raiser/Seiter, 1988
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1972 angesprochen, wonach Arbeitskämpfe zwischen Arbeitgeber und Be- einz
triebsrat unzulässig sind. neut

Sinn und Zweck dieser Arbeit soll es sein, zum einen die rechtliche Stellung GIi 
des Betriebsrats als betriebliche Institution im Lichte betriebsbezogener Ar- mäßi 
beitskämpfe zu ergründen, zum anderen die Auswirkungen des kollektivrechtli- des

chen Instrumentariums "Arbeitskampf' !!!!Q der Betriebsratsstellung auf das Frei
Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers zu beschreiben. Insbesondere die Entgelt- scha
ansprüche von Betriebsratsmitgliedern im Arbeitskampf sollen dabei Beachtung den
finden. litio

das
In letztgenannter Problematik liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit. ! Sat~

! fest;
erör

Gegenstand der Untersuchung hen,

Untersucht werden soll die Rolle des Betriebsrats im Arbeitskampf, d.h. W
Rechte und Pflichten betreffend Arbeits- und Amtsverhältnis im Arbeitskampf. eine
Zu fragen ist, welchen Inhalt und welche Auswirkungen das geltende Arbeits- der
kampfrecht auf die Rechtsstellung des Betriebsratsmitglieds hat. Dabei handelt kalT
es sich nicht um eine erst neu in das Blickfeld der Rechtswissenschaft gerückte Bell
Problematik. Sie bestimmt vielmehr zu einem großen Teil die Diskussion um den
das BetrVG 1972, insbesondere um § 74 Abs. 2 dieses Gesetzes seit dessen In- D
krafttreten. .

spn
Die Erörterungswürdigkeit dieses Themengebiets liegt in der Natur des Ar- übu

beitskampfrechts begründet: Zwar ist das Phänomen "Arbeitskampf' kein neu- regt
es, sondern eine bereits mit dem Fortschreiten der Industrialisierung immer nen
stärker an Bedeutung gewinnende Erscheinung des Arbeitsrechts. Die Entwick- D
lung eines Arbeitskampfrechts findet sich aber erst in neuerer Zeit. Zu Recht
weist Richardi darauf hin, daß die Bundesrepublik Deutschland ihr Arbeits- ~a~t
kampfrecht ausschließlich der Rechtsprechung des BAG verdanke. Bis zum ~1
Beschluß des Großen Senats vom 28.1.19557 wurde der Arbeitskampfnicht als 0 v

ein besonderen Regeln folgendes Phänomen bewertet, sondern am vorgefunde- 9 .
nen Normenbestand gemessen. Der Große Senat hat mit dieser im wesentlichen Eil

bürgerlich-rechtlichen Betrachtungsweise gebrochen8. Seit dem hat sich ein ei- ~'
genständiges Arbeitskampfrecht entwickelt, welches nach wie vor in seinen 10 B,

11 B'

12 BI

7 13 ZBAG AP-Nr. 1 zu Art. 9 GG "Arbeitskarnpf' 4
8 Richardi, NJW 1978, S. 2057 14 B
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Be- r einzeinen Ausprägungen stark umstritten ist und auch vom BAG ständig mit
neuen Konturen versehen wird9.:tellung 

I Grundlage der folgenden Erörterungen ist der gemäß Art. 9 Abs.3 GG recht-

ler Ar- mäßige Arbeitskampf. Im Gegensatz zur "allgemeinen" Vereinigungsfreiheit
rechtli- des Art. 9 Abs.1 und Art. 21 GG regelt Art. 9 Abs.3 Satz I GG die "besondere"
iuf das Freiheit für jedermann, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirt-
~ntgelt- schaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, die sog. Koalitionsfreiheiro. ÜberIchtung 

den Wortlaut hinaus garantiert Art, 9 Abs.3 Satz I GG auch die "spezifisch koa-

litionsgemäße Betätigung"II. Insbesondere ist die Tarifautonomie erfaßt, d.h.
das Recht zum Abschluß von Tarifverträgenl2. Unstreitig enthält Art. 9 Abs.3
Satz I GG eine instrumentelle verfassungsrechtliche Garantie des Arbeitskamp-
fesl3 als geschützte Koalitionsbetätigungl4. Dagegen sol1en keine Problematiken
erörtert werden, die im Zusammenhang mit rechtswidrigen Arbeitskämpfen ste-
hen.

pr, d,h. Weiterhin beschränkt sich die Untersuchung auf die Frage der AuswirkungenIkampf. 
eines Arbeitskampfs auf die Rechtsstel1ung des Betriebsrats und seiner Mitglie-~beits- 
der im betroffenen Betrieb. Fragestel1ungen im Zusammenhang mit Arbeits-

handelt kampffernwirkungen auf den selbst nicht in den Arbeitskampf einbezogenen
erückte Betrieb (mittelbare Arbeitskampfbetroffenheit) sol1en nicht berücksichtigt wer-,ion 

um den.;senIn-

0 ' Ab ' h . h ' L " dZ ' 1 d ' F dE Ilese reIt at SIC !n erster !nIe as le gesetzt, le rage er ntge tan-
i sprüche unmittelbar arbeitskampfbetroffener Betriebsratsmitglieder bei Aus-des Ar- j übung von Amtstätigkeit einer Klärung zuzuführen. Insoweit sind die Entgelt-

:in neu-: regelungen des BetrVG mit arbeitskampfrechtlichen Grundsätzen zu "verzah-
immer nen".

ntwick- 0 ' A f ~ d '.' b ' d L ' d R h hle u lassung er welt u erwlegen en Iteratur un ec tsprec ung, wo-
J Recht h B ' b ' I ' d ' A- b ' k f b "

d d~ b ' nac etrle sratsmltg le em 1m 1"'U elts amp e enso wIe Je em an eren ar-
: elts- beitskampfbetroffenen Arbeitnehmer jegliche Entgeltansprüche verloren gehen,

I~s
hzuml obwohl Amtstätigkeiten erbracht werden, sol1 dabei kritisch überprüft werden.

IIC ta s jefunde- '

rtlichen .Ein Beispiel dafiir liefert die in BAG AP-Nr. 130 zu Art, 9 GG "Arbeitskampf' erstmals
, ,'I angefiihrte Figur der Betriebsstillegung als Reaktionsmittel des Arbeitgebers auf einen Ar-

I el~ el- i beitskampfim Betrieb und den darum gefiihrten Streit in der Rechtswissenschaft,
semen J 10 BAGE 58, S, 138 (143)

,: 11 BVerfGE 50, S. 296 (367); Brox/Rüthers-Rüthers, Rn. 83 m,w.N
12 Brox/Rüthers-Rüthers, a,a.O.
13 Zöllner/Loritz, § 40 II,I.a) m. W ,N,
14 BAGE 58, S, 138 (143); Brox/Rüthers-Rüthers, Rn, 84
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Im ersten Kapitel soll der Einfluß eines betrieblichen Arbeitskampfs auf den
Bestand des Betriebsrats als Organ der Betriebsverfassung und das Amt des
einzelnen Betriebsratsmitglieds untersucht werden. Dabei sind die Aspekte zu
berücksichtigen, daß sich das einzelne Betriebsratsmitglied selbst am Streik be-
teiligt oder ausgesperrt wird und daß der Arbeitgeber den Betrieb infolge eines
Belegschaftsstreiks stillegt. ,

Das zweite Kapitel behandelt das Arbeitskampfverbot rur den Betriebsrat und den
seine Mitglieder sowie rur den Arbeitgeber. Dem wird das Recht des Betriebs- zu J
ratsmitglieds in seiner Rolle als Arbeitnehmer zur Beteiligung am Arbeitskampf prä
gegenübergestellt. In diesem Zusammenhang soll der Versuch einer Abgren- kei'
zung von Betriebsratsamt und Arbeitnehmersteilung vorgenommen werden.
Ferner werden die Aktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers gegen den Betriebs- B
rat und seine Mitglieder im Arbeitskampf angesprochen. Besondere Berück- Re!
sichtigung findet das Problem der Aussperrung. kär

Be1
Im dritten Kapitel wird die Amtsausübung des Betriebsrats im Arbeitskampf trie

dargestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage des Schicksals der Be- En
fugnis zur Ausübung der Beteiligungsrechte nach dem BetrVG durch den Be- bei
triebsrat. par

Inhalt des vierten Kapitels als wesentlicher Teil der Untersuchung ist sodann A
i die Erörterung der Frage, welche Entgeltansprüche dem einzelnen Betriebs- ste1

ratsmitglied im Arbeitskampf zustehen. Es soll erörtert werden, ob das Betriebs- un(
ratsmitglied diese Ansprüche bei Streik, Aussperrung, Betriebsstillegung oder trie
nach den Grundsätzen der Betriebsrisikolehre auch dann vollständig verliert, bei
wenn es erforderliche Betriebsratstätigkeit ausübt. seq
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